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Angaben gemäß § 315a Abs. 1 HGB bezie-
hungsweise § 289a Abs. 1 HGB sowie zugleich 
erläuternder Bericht des Vorstands gemäß      
§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG 

Nach § 315a Abs. 1 HGB besteht für börsennotierte Aktiengesell-
schaften die Pflicht, im Konzernlagebericht unter anderem Angaben 
zur Kapitalzusammensetzung, zu Aktionärsrechten und deren Be-
schränkungen, zu den Beteiligungsverhältnissen und zu den Organen 
der Gesellschaft zu machen, welche übernahmerelevante Informatio-
nen darstellen. Dieselben Angaben sind nach § 289a Abs. 1 HGB 
auch im Lagebericht der Gesellschaft zu machen. Nach § 176 Abs. 1 
Satz 1 AktG hat der Vorstand zu diesen Angaben außerdem der 
Hauptversammlung einen erläuternden Bericht vorzulegen. Nachfol-
gend werden die Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB beziehungsweise 
§ 289a Abs. 1 HGB mit den entsprechenden Erläuterungen nach  
§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zusammengefasst.  

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Zum 31. Dezember 2017 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 
70.140.000,00 Euro und ist gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung der Wacker 
Neuson SE eingeteilt in 70.140.000 auf den Namen lautende nenn-
wertlose Stamm-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie. Verschiedene Aktiengattungen 
bestehen nicht; mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten 
verbunden, die sich im Einzelnen insbesondere aus den §§ 12, 53a, 
133 ff. und 186 AktG ergeben. Die Vorschriften des deutschen Aktien-
gesetzes finden dabei auf die Wacker Neuson SE gemäß Art. 9 Abs. 
1 lit. c) ii), Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 
8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), 
nachfolgend: „SE-Verordnung“, Anwendung, soweit sich aus speziel-
len Vorschriften der SE-Verordnung nichts anderes ergibt. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung 
von Aktien betreffen 

Angaben zum Konsortialvertrag 
Zwischen einigen der Familie Wacker zuzurechnenden Aktionären 
und Gesellschaften einerseits (Wacker Aktionäre) und Aktionären und 
Gesellschaften der Familie Neunteufel (Neunteufel Aktionäre) ande-
rerseits besteht ein Konsortialvertrag. Die Konsorten beschließen vor 
jeder Hauptversammlung der Wacker Neuson SE über die Ausübung 
der Stimm- und Antragsrechte in der Hauptversammlung. Jeder Kon-
sorte ist verpflichtet, in der Hauptversammlung sein Stimm- und An-
tragsrecht entsprechend den Beschlüssen des Konsortiums auszu-
üben oder ausüben zu lassen. Kommt ein Beschluss des Konsortiums 
nicht zustande, haben die Konsorten im Hinblick auf die Beschluss-
fassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Feststellung 
des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung, die Entlastung 
der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung 
des Abschlussprüfers, die Wahrnehmung von Minderheitsrechten und 
bei aufgrund von Änderungen der Gesetzgebung oder der Rechtspre-
chung zwingenden Satzungsänderungen das Recht, ihr Stimmrecht 
frei auszuüben. In allen anderen Fällen haben die Konsorten ihre 
Stimme ablehnend abzugeben. Zwei Aufsichtsratsmitglieder werden 

von den Neunteufel Aktionären und zwei weitere Aufsichtsratsmitglie-
der von den Wacker Aktionären im Konsortium benannt. 

Ohne Beschränkung zulässig sind Aktienübertragungen auf Ehegat-
ten, eingetragene Lebenspartner, Abkömmlinge von Konsorten, auf 
minderjährige von Konsorten adoptierte Kinder, Geschwister, auf von 
einem Konsorten errichtete Stiftungen, die entweder gemeinnützig 
sind oder bei denen ausschließlich Personen der vorgenannten Qua-
lifikation destinatäre und beherrschende Vorstandsmitglieder sind, so-
wie auf Gesellschaften, bei denen ausschließlich Personen der vorge-
nannten Qualifikation unmittelbar oder mittelbar Gesellschafter sind. 
Wird auf solche Personen übertragen, müssen sie dem Konsortialver-
trag beitreten. Wird an dritte Personen übertragen, entgeltlich oder un-
entgeltlich, bestehen Erwerbsrechte der übrigen Konsorten. Bei jeder 
außerbörslichen Veräußerung an Dritte steht allen übrigen Konsorten 
ein Vorkaufsrecht zu. Ist eine Übertragung beabsichtigt, mit der insge-
samt mehr als 50 Prozent der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE 
an Dritte übergehen, die nicht zum Personenkreis gehören, an den frei 
übertragen werden kann, haben die übrigen Konsorten ein Mitveräu-
ßerungsrecht. Wird ein Konsorte aus wichtigem Grund aus dem Kon-
sortium ausgeschlossen, haben die übrigen Konsorten ein Erwerbs- 
beziehungsweise Vorkaufsrecht. Gleiches gilt, wenn ein Konsorte 
seine Konsortenqualifikation verliert. 

Angaben zum Gesellschaftsvertrag der Wacker Familiengesell-
schaft mbH & Co. KG 
Ein Teil der Wacker Aktionäre hält einen Teil seiner Aktien über die 
Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG, die wiederum auch über 
die Wacker Werke GmbH & Co. KG Aktien hält. Den Wacker Aktionä-
ren werden die Aktien wirtschaftlich zugerechnet. 

Der Konsortialvertrag geht den Regelungen des Gesellschaftsvertra-
ges so lange vor, wie die Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG 
Partei des vorgenannten Konsortialvertrags ist. Vor jeder Hauptver-
sammlung der Wacker Neuson SE findet eine Gesellschafterver-
sammlung der Gesellschaft statt, in der die Wacker Aktionäre das Ab-
stimmungsverhalten und die Ausübung von Antragsrechten festlegen. 
Allerdings sind die Stimmrechte in der Hauptversammlung entspre-
chend den Beschlüssen des Konsortiums abzugeben. Zwei der Wa-
cker Aktionäre haben das Recht, je ein Aufsichtsratsmitglied der An-
teilseigner vorzuschlagen, welches dann von den übrigen zu wählen 
ist.  

Für diejenigen Wacker Aktionäre, die Partei des Konsortialvertrages 
sind, gelten nur die Erwerbs- und Vorkaufsrechte nach dem Konsorti-
alvertrag. Bei Veräußerungen durch einen Wacker Aktionär, der nicht 
Konsorte ist, greifen bei Veräußerungen an dritte Personen, die nicht 
vergleichbar qualifizieren wie diejenigen, auf die nach dem vorge-
nannten Konsortialvertrag frei übertragen werden darf, Erwerbs- und 
Vorkaufsrechte. Scheidet ein Wacker Aktionär durch Kündigung aus 
der Gesellschaft aus, steht den übrigen Konsorten für den Zeitraum 
von zwei Jahren seit dem Ausscheiden ein Vorkaufsrecht an den Ak-
tien zu. Darüber hinaus kann die Gesellschafterversammlung be-
schließen, dass der ausscheidende Wacker Aktionär sein Abfindungs-
guthaben nicht in bar, sondern in den ihm wirtschaftlich zuzurechnen-
den Aktien erhält. Jeder ausscheidende Wacker Aktionär kann verlan-
gen, dass er sein Abfindungsguthaben in den ihm wirtschaftlich zuzu-
rechnenden Aktien erhält. 
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Syndikatsvertrag zwischen Herrn Martin Lehner  und Neunteufel 
Aktionären 
Zwischen einem Neunteufel Aktionär und Herrn Martin Lehner besteht 
ein Syndikatsvertrag, aufgrund dessen der Neunteufel Aktionär die 
Stimmrechte aus sämtlichen im Zuge des Zusammenschlusses von 
der Gesellschaft und der Neuson Kramer Baumaschinen AG (jetzt 
Wacker Neuson Beteiligungs GmbH) erworbenen Aktien von Herrn 
Martin Lehner an der Gesellschaft ausübt. Die Stimmrechtsausübung 
erfolgt eigenverantwortlich, weisungsfrei und stets in Übereinstim-
mung mit den vom Neunteufel Aktionär selbst gehaltenen Aktien. Im 
Hinblick auf Übertragungen an andere als den Neunteufel Aktionär be-
steht ein Vorkaufsrecht des Neunteufel Aktionärs. 

Dem Vorstand sind im Übrigen keine Beschränkungen bekannt, die 
die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien der Gesellschaft be-
treffen. 

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die zehn von 
Hundert der Stimmrechte überschreiten 
Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hat jeder Aktionär, der 
die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der 
Stimmrechte der Wacker Neuson SE als börsennotiertes Unterneh-
men erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Wacker Neuson SE 
mitzuteilen.  

Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 Pro-
zent der Stimmrechte überschreiten, sind dem Vorstand der Gesell-
schaft mitgeteilt worden: 

Zwischen den nachstehend genannten Aktionären werden Stimm-
rechte im Umfang von insgesamt rund 63,1 Prozent des Grundkapitals 
durch einen Konsortial- beziehungsweise Syndikatsvertrag wechsel-
seitig zugerechnet und gebunden (Abschnitt „Beschränkungen, die 
Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen“).  Seite 68  

Die nachstehenden Angaben beruhen auf entsprechenden Mitteilun-
gen nach § 33 ff. WpHG, die die Wacker Neuson SE seit 2007, dem 
Jahr ihres Börsengangs, erhalten und veröffentlicht hat. Diese Mittei-
lungen sind im Anhang zum Jahresabschluss der Wacker Neuson SE 
unter dem Abschnitt „Mitteilungen und Veröffentlichungen von Verän-
derungen des Stimmrechtsanteils gemäß § 33 ff. WpHG“ im Detail 
dargestellt. Sonstige direkte oder indirekte Beteiligungen am Grund-
kapital der Gesellschaft, die 10 Prozent der Stimmrechte überschrei-
ten, sind dem Vorstand nicht bekannt. 

 

 

 

 

 

 

NAME/FIRMA 

 

Direkte/indirekte Beteili-
gung von mehr als zehn von 

Hundert der Stimmrechte
Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG, 
München, Deutschland  Indirekt
Baufortschritt-Ingenieurgesellschaft mbH, 
München, Deutschland  Indirekt
Wacker-Werke GmbH & Co. KG, 
Reichertshofen, Deutschland  Direkt und indirekt
Interwac Holding AG, Volketswil, Schweiz  Indirekt
VGC Invest GmbH, Herrsching, Deutschland  Indirekt
Dr. Ulrich Wacker, Deutschland  Indirekt
Vicky Schlagböhmer, Deutschland  Indirekt
Christiane Wacker, Deutschland  Indirekt
Georg Wacker, Deutschland  Indirekt
Nachlass Dr. h. c. Christian Wacker, 
Deutschland  Indirekt
Andreas Wacker, Deutschland  Indirekt
Bärbel Wacker, Deutschland  Indirekt
Ralph Wacker, Deutschland  Indirekt
Susanne Wacker-Waldmann, Deutschland  Indirekt
Barbara von Schoeler, Deutschland  Indirekt
Benedikt von Schoeler, Deutschland  Indirekt
Jennifer von Schoeler, Deutschland  Indirekt
Leonard von Schoeler, Deutschland  Indirekt
Petra Martin, Deutschland  Indirekt
Dr. Andrea Steinle, Deutschland  Indirekt
NEUSON Forest GmbH (vormals: NEUSON 
Ecotec GmbH), Haid bei Ansfelden, Österreich  Direkt und indirekt
NEUSON Industries GmbH, 
Leonding, Österreich  Indirekt
PIN Privatstiftung, Linz, Österreich  Indirekt
Johann Neunteufel, Österreich  Indirekt
Martin Lehner, Österreich  Indirekt
 

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbe-
fugnisse verleihen 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen 
nicht.  

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am 
Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmit-
telbar ausüben 

Mitarbeiter der Gesellschaft können die ihnen aus Aktien zustehenden 
Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ausüben. 

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen 
über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmit-
gliedern und über Satzungsänderungen 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richtet 
sich nach §§ 84, 85 AktG. Der Vorstand der Wacker Neuson SE hat 
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nach § 6 Abs. 1 der Satzung der Wacker Neuson SE aus mindestens 
zwei Personen zu bestehen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 
Zahl der Vorstandsmitglieder (§ 6 Abs. 2 Satz 1 der Satzung). Die Be-
stellung der Vorstandsmitglieder sowie der Widerruf ihrer Bestellung 
erfolgen ebenfalls durch den Aufsichtsrat, der hierüber mit einfacher 
Mehrheit beschließt.  

Vorstandsmitglieder werden bei der Wacker Neuson SE für einen Zeit-
raum von höchstens sechs Jahren (Art. 9 Abs. 1, Art 39 Abs. 2 und 
Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG, § 6 Abs. 2 Satz 1 der Satzung) 
bestellt. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands, ei-
nen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands sowie einen Vor-
standssprecher ernennen (§ 6 Abs. 2 Satz 2 der Satzung). Derzeit ist 
ein Vorstandsvorsitzender ernannt. 

Bei Satzungsänderungen sind die §§ 179 ff. AktG zu beachten. Über 
Satzungsänderungen hat die Hauptversammlung zu entscheiden    
(§§ 119 Abs. 1 Nr. 5, 179 Abs. 1 AktG). Bei einer Societas Europaea 
(SE) wie der Wacker Neuson SE müssen satzungsändernde Be-
schlüsse grundsätzlich mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen gefasst werden, sofern die Rechtsvor-
schriften im Sitzstaat der SE keine größeren Mehrheiten vorsehen o-
der zulassen (Art. 59 Abs. 1 SE-Verordnung). Jeder Mitgliedstaat kann 
jedoch bestimmen, dass die einfache Mehrheit der Stimmen ausreicht, 
sofern mindestens die Hälfte des gezeichneten Kapitals vertreten ist 
(Art. 59 Abs. 2 SE-Verordnung). Hiervon hat der deutsche Gesetzge-
ber in § 51 Satz 1 SE-Ausführungsgesetz Gebrauch gemacht. Dies 
gilt nicht für die Änderung des Unternehmensgegenstandes, für eine 
Sitzverlegung und für Fälle, für die eine höhere Kapitalmehrheit ge-
setzlich zwingend vorgeschrieben ist (§ 51 Satz 2 SE-Ausführungsge-
setz). Dementsprechend bestimmt § 21 Abs. 1 der Satzung, dass es 
für Satzungsänderungen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen, einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen beziehungsweise, sofern mindestens die Hälfte 
des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen bedarf. 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren 
Fassung betreffen, zu beschließen (§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG, § 15 
Satzung). 

Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der 
Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

Eigene Aktien 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Mai 2017 ist der 
Vorstand ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 29. Mai 2022 insgesamt 7.014.000 eigene Aktien zu erwerben. 
Der Erwerb kann auch durch von der Gesellschaft abhängige Kon-
zernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
durchgeführt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen, in 
letzterem Fall auch mehrmals, ausgeübt werden. Dabei dürfen die auf-
grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit ande-
ren Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat 
und noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt mehr als zehn Prozent des be-
stehenden Grundkapitals betragen. Die Aktien dürfen nicht zum 
Zweck des Handelns in eigenen Aktien erworben werden. 

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands über 
die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerich-
teten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Auffor-
derung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten (die bei-
den letztgenannten Optionen im Folgenden zusammen „öffentliches 
Erwerbsangebot“).  

Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von der 
Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse einer Aktie 
der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Eingehung der Verpflichtung 
zum Erwerb um nicht mehr als 10 Prozent über- und um nicht mehr 
als 20 Prozent unterschreiten. 

Bei einem Erwerb im Wege eines öffentlichen Erwerbsangebots kann 
die Gesellschaft einen festen Erwerbspreis oder eine Kaufpreis-
spanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) festlegen, innerhalb de-
rer sie bereit ist, Aktien zu erwerben. Bei einem öffentlichen Kaufan-
gebot der Gesellschaft darf der angebotene Kaufpreis oder die Kauf-
preisspanne den volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse 
einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen An-
kündigung des Angebots um nicht mehr als 10 Prozent über- und um 
nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. 

Bei einer Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten darf der auf der Basis der abgegebenen Angebote ermittelte 
Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) je Aktie der Gesellschaft den 
volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse einer Aktie der 
Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfol-
gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Bör-
senhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung der Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 Prozent 
über- und um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. 

Grundsätzlich können nach der Ermächtigung die von der Gesell-
schaft erworbenen eigenen Aktien ganz oder in Teilen, in letzterem 
Fall auch mehrmals, durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder 
über die Börse wieder veräußert werden oder – mit oder ohne Herab-
setzung des Grundkapitals – eingezogen werden.   

Daneben können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien 
ganz oder in Teilen, in letzterem Fall auch mehrmals, für weitere Zwe-
cke verwendet werden; dabei kann das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder zum Teil ausgeschlossen werden bzw. ist das Bezugsrecht 
der Aktionäre notwendigerweise ausgeschlossen:  

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches An-
gebot an alle Aktionäre ist der Vorstand berechtigt, das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge 
auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, eigene Aktien an Perso-
nen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit 
ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie an Organ-
mitglieder von mit ihr verbundenen Unternehmen auszugeben. Dabei 
handelt es sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe von sogenannten 
Belegschaftsaktien. Soweit im Rahmen eines Vorstandsbeteiligungs-
modells Aktien an Vorstandsmitglieder veräußert werden, entscheidet 
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hierüber aufgrund einer ihm gesondert erteilten Ermächtigung der Auf-
sichtsrat im Rahmen der Festsetzung der Gesamtbezüge der Vor-
standsmitglieder. 

Der Vorstand ist zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats, eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder als Gegenleistung beim Erwerb von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen anzubie-
ten und zu übertragen. 

Ferner ist vorgesehen, dass eigene Aktien zur Durchführung einer so-
genannten Aktiendividende (scrip dividend) verwendet werden kön-
nen. Bei der Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien wird 
allen Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbe-
schluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszah-
lung der Dividende abzutreten, um im Gegenzug eigene Aktien zu be-
ziehen. 

Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die noch zu erwerbenden eigenen Aktien auch gegen Barleistung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte zu veräu-
ßern, sofern der Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Ak-
tien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises 
für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der 
Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig 
bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherr-
schenden Markbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsen-
preis zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung wird keinesfalls 
mehr als 5 Prozent des aktuellen Börsenkurses betragen. Diese Er-
mächtigung gilt zudem mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit der Wiederveräußerungsermächti-
gung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Hierunter fallen 
auch die Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Options-
rechten ausgegeben wurden, soweit diese Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt 
unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden. 

Genehmigtes Kapital 2017 
Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2012 dem 
Vorstand erteilte Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft um 
höchstens 17.535.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2012) ist am 21. Mai 2017 ausgelaufen und es wurde durch die Haupt-
versammlung am 30. Mai 2017 eine neue Ermächtigung erteilt. 

Gemäß § 3 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. Mai. 2022 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien gegen Bareinlage, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 17.535.000 Euro zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2017).  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

 für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses er-
geben; 

 bei Kapitalerhöhungen durch Gewährung von Aktien gegen Sach-
einlagen insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften; 

 bei Kapitalerhöhungen durch Gewährung von Aktien gegen Barein-
lagen, sofern der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 
im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Aktien insgesamt zehn Prozent des Grund-
kapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf diese zehn Prozent-Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer o-
der entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden 
beziehungsweise auszugeben sind. 

Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedin-
gungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags ent-
scheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Bei dem vorstehend beschriebenen genehmigten Kapital handelt es 
sich um Regelungen, die bei mit der Gesellschaft vergleichbaren bör-
sennotierten Unternehmen üblich sind und nicht dem Zweck der Er-
schwerung etwaiger Übernahmeversuche dienen. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter 
der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen und die hieraus folgenden 
Wirkungen 

Die im Februar 2012 und Februar 2017 von der Wacker Neuson SE 
aufgenommenen Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten zwischen fünf 
und sieben Jahren sehen Kündigungsmöglichkeiten für die jeweiligen 
Gläubiger vor, wenn Dritte mindestens 50 Prozent der Stimmrechte an 
der Gesellschaft erwerben. Entsprechende Regelungen enthalten 
auch die Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten zwischen fünf und sie-
ben Jahren, die die Wacker Neuson Corporation, USA, eine hundert-
prozentige Tochter der Gesellschaft, im Februar 2018 aufgenommen 
hat. 

Die Kramer-Werke GmbH, eine Konzerngesellschaft, und der John 
Deere Konzern haben eine Vereinbarung zum internationalen Vertrieb 
von landwirtschaftlichen Rad- und Teleskopladern abgeschlossen. 
Diese Vereinbarung enthält eine Bestimmung, nach der John Deere 
unter bestimmten Bedingungen berechtigt ist, den Vertrag zu kündi-
gen, wenn einer der vertraglich näher definierten Wettbewerber von 
John Deere direkt oder indirekt einen Anteil von mehr als 25 Prozent 
an der Kramer-Werke GmbH oder der Wacker Neuson SE hält oder 
ein solcher Wettbewerber das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder 
der Organe der Kramer-Werke GmbH oder der Wacker Neuson SE zu 
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bestimmen. John Deere hat sich im Rahmen dieser Kooperation zu-
dem finanziell an der Kramer-Werke GmbH beteiligt. Sollte ein unmit-
telbarer Wettbewerber von John Deere im Land- oder Baumaschinen-
bereich eine Beteiligung von mehr als 25 Prozent der Aktien der Wa-
cker Neuson SE erlangen, so hat der Wacker Neuson Konzern mit 
John Deere, soweit rechtlich zulässig, über die Veräußerung seiner 
Anteile der Kramer-Werke GmbH an John Deere zu verhandeln. 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft,  die 
für den Fall eines Übernahmeangebotes mit den Mitglie-
dern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind 

Solche Vereinbarungen bestehen nicht. 

Schlussbemerkung 

Im Berichtszeitraum gab es für den Vorstand keinen Anlass, sich mit 
Fragen einer Übernahme oder mit den Besonderheiten bei den nach 
dem Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz zu machenden Anga-
ben zu befassen. Weitere Erläuterungen über die vorstehenden An-
gaben hinaus sind aus Sicht des Vorstands deswegen nicht erforder-
lich. 

Erklärung zur Unternehmensführung nach      
§ 289f HGB i. V. m. § 315d HGB 

Der Vorstand der Wacker Neuson SE hat mit Datum vom 19. März 
2018 eine Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f i. V. m.    
§ 315d HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Wacker 
Neuson SE unter  www.wackerneusongroup.com/investor-relati-
ons/corporate-governance/-erklaerung-zur-unternehmensfuehrung allge-
mein zugänglich gemacht.  

Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2017 

Mit der Umsetzung der EU Richtlinie 2014/95/EU folgenden Berichts-
pflicht über nichtfinanzielle Informationen ins deutsche Recht sind die 
meisten kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland ab dem 
Geschäftsjahr 2017 dazu verpflichtet, jährlich über die Themenberei-
che Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Men-
schenrechte, sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu 
berichten. Die Wacker Neuson Group hat bereits in den letzten Jahren 
im Rahmen des Geschäftsberichtes sowie über jährliche CSR-Fact-
books über Nachhaltigkeit berichtet. Für das Geschäftsjahr 2017 hat 
die Wacker Neuson Group eine nichtfinanziellen Konzernerklärung 
nach § 315b HGB abgegeben, die zeitgleich mit dem Geschäftsbericht 
als gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht veröffentlicht wurde. 
Der nichtfinanziellen Konzernbericht 2017 der Wacker Neuson Group 
ist auch auf der Unternehmenswebsite zu finden.                            
www.wackerneusongroup.com/nachhaltigkeit. 

Vergütungsbericht  (Grundzüge des Vergü-
tungssystems) 

Angaben zum Vorstand 

Nach dem Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz sind börsenno-
tierte Gesellschaften verpflichtet, im Anhang zum Jahres- und Kon-
zernabschluss auch individualisierte Angaben zur Vorstandsvergü-
tung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen 
Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, 
aufzunehmen. Das Gesetz sieht vor, dass die Angaben unterbleiben 
können, wenn die Hauptversammlung dies mit einer Mehrheit von 
75 Prozent der abgegebenen Stimmen beschließt. Ein solcher Be-
schluss kann höchstens für fünf Jahre gefasst werden. Durch Be-
schluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 hat 
die Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2016 bis einschließlich 2020 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

Die Vergütung des Vorstands wird vom gesamten Aufsichtsrat festge-
legt und in regelmäßigen Abständen überprüft. Die Festlegung von 
Struktur und Höhe der Vergütung orientiert sich an der Größe und der 
wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft sowie den Aufgaben und der 
Leistung der Vorstandsmitglieder. 

Die Bezüge der Vorstandsmitglieder setzen sich zusammen aus: 

 einem festen Jahresgrundgehalt 
 einer jährlichen variablen Vergütung 
 Abfindung bei vorzeitigem Ausscheiden, teilweise Übergangsgeld 
 Bezügen bei Unfall, Krankheit, Tod 
 Sachbezügen und sonstigen Zusatzvergütungen 
 einer Pensionszusage  

Die Vergütungskomponenten stellen sich im Einzelnen folgenderma-
ßen dar: 

 Die jährliche feste Vergütung wird in gleichen monatlichen Raten 
ausgezahlt. 

 Als Messgrößen für die variable Vergütung dienen das durchschnitt-
liche Konzernergebnis nach Steuern der letzten drei Geschäfts-
jahre, wie es sich aus den festgestellten Konzernabschlüssen für 
die jeweiligen Geschäftsjahre ergibt, und die Gesamtkapitalrendite 
gemäß Konzernabschluss. Eine zusätzliche Messgröße ist der Un-
ternehmenserfolg, gemessen an einer Kombination von Umsatzzie-
len und EBIT-Marge des Konzerns. Die auf dieser Messgröße be-
ruhende variable Vergütung wird nur zu einem Teil mit Billigung des 
Konzernabschlusses für das betreffende Geschäftsjahr ausgezahlt, 
der verbleibende (Nachhaltigkeits-)Anteil kommt nur dann zur Aus-
zahlung, wenn in den zwei Folgejahren die Kennzahl für den Unter-
nehmenserfolg über einer definierten Mindestvorgabe liegt. Für die 
variable Vergütung insgesamt ist für alle Vorstandsmitglieder eine 
Obergrenze vereinbart. 

 Der Anteil der variablen Vergütung an der Gesamtvergütung ist in-
dividuell unterschiedlich und bewegt sich bei einer Zielerreichung 
von 100 Prozent in einer Bandbreite von 60 Prozent bis 67 Prozent. 

 Wird der Dienstvertrag der Vorstandsmitglieder vorzeitig, aber nicht 
aus wichtigem Grund beendet, erhalten die Vorstandsmitglieder je-
weils eine Abfindung in Höhe des für die Restlaufzeit des Vertrages 
abgezinsten, durchschnittlichen Jahreseinkommens einschließlich 
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der variablen Vergütung, höchstens jedoch zwei Jahresvergütun-
gen. Bei einer Vertragsbeendigung nach Vollendung des 55. und 
vor Vollendung des 62. Lebensjahres können einige Vorstandsmit-
glieder Übergangszahlungen beanspruchen. 

 Bei einer unverschuldeten vorübergehenden Dienstverhinderung 
erhalten die Vorstandsmitglieder das feste Jahresgehalt und die 
Tantieme für einen begrenzten Zeitraum weiter. Für einen begrenz-
ten Zeitraum erhalten die Witwen und unterhaltsberechtigten Kinder 
im Todesfalle entsprechende Zahlungen. Witwen- und Waisenrente 
aus der Pensionszusage bleiben hiervon unberührt. 

 Zu den Sachbezügen und sonstigen Zusatzvergütungen zählen ein 
Zuschuss zur Krankenversicherung und zur Alterssicherung, Prä-
mien für eine Unfallversicherung, die Überlassung eines Dienstwa-
gens und Ähnliches. 

 Die Vorstandsmitglieder erhalten im Rahmen einer Pensionszu-
sage nach Vollendung des 62. Lebensjahres (beziehungsweise in 
Altfällen des 60. Lebensjahres) eine Altersrente auf Lebenszeit, so-
fern das Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft nicht aus einem 
vom Vorstandsmitglied verschuldeten wichtigen Grund geendet hat. 
Ferner wird eine Invaliditätsrente bei Erwerbsunfähigkeit sowie eine 
Witwen- und Waisenrente im Todesfall bezahlt. Anderweitige Be-
züge sind in diesen Fällen gegebenenfalls anzurechnen.  

Gesamtbezüge des Vorstands 
Die Gesamtbezüge des Vorstands der Gesellschaft betrugen im Ge-
schäftsjahr 4,7 Mio. Euro (2016: 3,5 Mio. Euro). Die Gesamtbezüge 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft betrugen 0,5 Mio. Euro (2016: 
0,5 Mio. Euro). In der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 wurde 
gemäß §§ 286 Abs. 5 Satz 1, 314 Abs. 3 Satz 1, 315a Abs. 1 HGB 
beschlossen, dass die Angaben gemäß Art. 61 SE-Verordnung in Ver-
bindung mit § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB sowie §§ 314 Abs. 1 
Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8, 315a Abs. 1 HGB (in ihrer jeweils anwendba-
ren Fassung) unterbleiben. 

Angaben zum Aufsichtsrat 
Die Vergütungsstruktur für den Aufsichtsrat ist in § 14 der Satzung 
festgehalten; sie wurde von der Hauptversammlung im Mai 2012 letzt-
mals angepasst. Die feste Vergütung der einzelnen Aufsichtsratsmit-
glieder beträgt demnach 30.000 Euro. Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält den 2-fachen Betrag, sein Stellvertreter den 1½-fachen Be-
trag der Festvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds. Mitglieder von 
Ausschüssen erhalten einen zusätzlichen Festbetrag, die Ausschuss-
vorsitzenden das Doppelte. Darüber hinaus erhalten die Aufsichtsrats-
mitglieder für jede Aufsichtsratssitzung, an der sie teilnehmen, eine 
pauschale Aufwandsentschädigung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre 
Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer. Zusätzlich wird 
den Aufsichtsratsmitgliedern eine variable Vergütung gewährt. 

Messgröße für die variable Vergütung ist das Konzernergebnis nach 
Steuern. Die variable Vergütung ist auf das 0,75-Fache der jeweiligen 
Festvergütung begrenzt. Die Berechnung erfolgt anhand des gebillig-
ten Konzernabschlusses der Gesellschaft unter Berücksichtigung von 
§ 113 Abs. 3 AktG.  

Nachtragsbericht 

Zu Ereignissen die nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 ein-
getreten sind, wird auf die Angaben im Konzernanhang verwiesen 
(Anhangsangabe Nr. 28).  Seite 121




